
Von: "Jörg Köhler"
An: Weiner, Carla
Thema: 9. Änderung Flächennutzungsplan Roisdorf
Datum: Freitag, 24. Januar 2020 09:39:49

Sehr geehrte Frau Weiner,
 
in dem Plangebiet Roisdorf liegen einige Brunnen und unterirdisch verlegte
Beregnungsleitungen, die wahrscheinlich noch von landwirtschaftlichen Betrieben genutzt
werden. Ich nehme an, dass die Betroffenen sich bei Ihnen gemeldet haben.
 
Anlagen des Wasser- und Bodenverbandes Vorgebirge sind nicht betroffen.
 
Mit freundlichem Gruß
 
Dr. J. Köhler
 
Wasser- und Bodenverband Vorgebirge
Eisenacher Str.1
53332 Bornheim

mailto:koehlerjoergkoehler@web.de
mailto:Carla.Weiner@Stadt-Bornheim.de


Von: leitungsauskunft@gttnet.onmicrosoft.com
An: Weiner, Carla
Thema: Maarpfad u.a., Bornheim Trasse nicht betroffen: 138478
Datum: Dienstag, 28. Januar 2020 11:34:24

Stadt Bornheim 
Rathausstr. 2
53332 Bornheim

GTT GmbH
Albert-Einstein-Ring 5 
14532 Kleinmachnow
Tel.: +4930254310 
Fax:+4930254311729 
Email:
leitungsauskunft@gtt.net

Web: http://www.gtt.net

GTT GmbH 
Auskunft bei nicht betroffenen (negativen) Plananfragen und
Aufgrabungsgenehmigungen. 
Ihre Anfrage vom: 28/01/2020 
Lage der Baustelle: Maarpfad u.a., Bornheim 
Ihre Bearbeitungsnummer: 61 26 01 - 9.Änderung 
Unsere Bearbeitungsnummer: 138478

 
Sehr geehrte Damen und Herren,

durch die oben genannte Maßnahme sind in dem angefragten Bereich keine Anlagen von i-
21 / Interoute Germany GmbH / GTT GmbH betroffen.

Allgemeiner Hinweis:
Wir bitten Sie, künftige Plananfragen für die Firma i-21 / Interoute Germany GmbH / GTT
GmbH nur noch an oben genannte Adresse zu richten. 
Wegen der ständigen Erweiterung unseres Netzes und der daraus resultierenden
fortlaufenden Aktualisierung der Bestandspläne , 
wird die Gültigkeit unserer Antwort auf 3 Monate begrenzt.

Mit freundlichen Grüßen

Andreas Lehmann

Engineer Plant Inquiries

GTT GmbH

Albert-Einstein-Ring 5

D-14532 Kleinmachnow

_________________________________________

T: +49-30-25431-0

F: +49-30-25431-1729

E: leitungsauskunft@gtt.net

mailto:leitungsauskunft@gttnet.onmicrosoft.com
mailto:Carla.Weiner@Stadt-Bornheim.de
http://www.gtt.net/
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Stadt Bornheim         Ansprechpartner: 
Stadtplanung         Ralf Mundorf 
Postfach 1140         Geschäftsbereich: 
53308 Bornheim        Qualitätssicherung 

  
 
          Tel:  02241 306 368 
          Fax: 02241 306 373 
          ralf.mundorf@rsag.de 

           
                    31. Januar 2020 
 
 
 
 

9. Änderung des Flächennutzungsplanes in der Ortschaft Roisdorf 

 

 

Sehr geehrter Frau Weiner, 

 

danke für Ihre Mitteilung vom 22. Januar 2020. 

 

 

Von Seiten der RSAG AöR werden zu der Änderung des Flächennutzungsplans in der 

vorgesehenen Lage keine Bedenken erhoben. 

 

Bitte beachten Sie beim Erstellen des Bebauungsplanes das die sicherheitstechnischen 

Anforderungen an Straßen und Fahrwege für die Sammlung von Abfällen eingehalten 

werden. Diese entnehmen Sie bitte der DGUV Information 214-033 (bisher BGI 5104)  

und RASt 06. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                         

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Udo Otto     Ralf Mundorf 

 
 



Von: Ellenberger, Ludger im Auftrag von F Bonn V FüSt Verkehrsplanung
An: Weiner, Carla
Thema: 9. Änderung des Flächennutzungsplanes
Datum: Montag, 10. Februar 2020 15:30:29
Anlagen: image001.png

Polizeipräsidium Bonn
Direktion Verkehr / FüSt                                                                                                          
Bonn, 10.02.2020
-   Verkehrsplanung   -
 
 
9. Änderung des Flächennutzungsplanes der Ortschaft Roisdorf
 
Ihr Schreiben vom 22.01.2020
 
 
Sehr geehrte Frau Weiner,
 
da lediglich die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine Wohnbebauung geschaffen
werden sollen, bestehen zum derzeitigen Zeitpunkt aus verkehrspolizeilicher Sicht keine
Bedenken.

 
Mit freundlichen Grüßen
 
Im Auftrag
Ludger Ellenberger
Polizeihauptkommissar
Direktion Verkehr/Führungsstelle
Örtliche VU-Auswertung/Verkehrslenkung
Königswinterer Straße 500
53227 Bonn-Ramersdorf
Tel.: 0228-15-6023
Fax: 0228 / 15-1204
mailto: Ludger.Ellenberger@polizei.nrw.de
mailto: Verkehrsplanung.Bonn@polizei.nrw.de
Internet: http://www.polizei-bonn.de
untitled1

 
 

mailto:Ludger.Ellenberger@polizei.nrw.de
mailto:Verkehrsplanung.Bonn@polizei.nrw.de
mailto:Carla.Weiner@Stadt-Bornheim.de
mailto:Ludger.Ellenberger@polizei.nrw.de
mailto:Verkehrsplanung.Bonn@polizei.nrw.de
http://www.polizei-bonn.de/















  

Behindertenparkplätze 

befinden sich vor dem 

Haupteingang des 

Kreishauses (Zufahrt 

Mühlenstraße) und im 

Parkhaus P 10 Kreishaus 

Dienstgebäude: Mühlenstraße 51 
Sitz der Kreisverwaltung: Kaiser-Wilhelm-Platz 1 

53721 Siegburg 

Tel. (0 22 41) 13-0 

Fax (0 22 41) 13 21 79 

Internet: http://www.rhein-sieg-kreis.de 

Konten der Kreiskasse 

Kreissparkasse Köln IBAN: DE94 3705 0299 0001 0077 15  

  SWIFT-BIC: COKSDE33 

Postbank Köln IBAN: DE66 3701 0050 0003 8185 00  

  SWIFT-BIC: PBNKDEFF 

Umsatzsteuer-Ident-Nr.: DE123 102 775  |  Steuer-Nr.: 220/5769/0451 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Rhein-Sieg-Kreis . Der Landrat . Postfach 15 51 . 53705 Siegburg 
 
 Referat Wirtschaftsförderung und 
Stadt Bornheim Strategische Kreisentwicklung 
Der Bürgermeister - Fachbereich 01.3 - 
7.1-StadtPlanung Frau Klüser 
Postfach 1140 Zimmer: 5.21 
53308 Bornheim Telefon: 02241 - 13-2327 
 Telefax: 02241 - 13-3116 
 E-Mail: beate.klueser@rhein-sieg-kreis.de 
 
 
 

Datum und Zeichen Ihres Schreibens Mein Zeichen Datum 

22.01.2020  61 20 01 – 9. Änderung 01.3-Kl. 25.02.2020 
 
 
 
9. Änderung des Flächennutzungsplanes 

Beteiligung gem. § 4 (2) BauGB  
 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

zur oben genannten Planänderung wird wie folgt Stellung genommen: 
 

Bodenschutz 

Es wird darauf hingewiesen, dass im Verlauf der nachfolgenden Bebauungsplan-
Verfahren zu beachten ist, dass das Planvorhaben einen Eingriff in das Schutzgut 

Boden darstellt, der gemäß BauGB in der Abwägung zu berücksichtigen ist. 

Im Rahmen der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung soll gem. § 1a Abs. 2 und 3 

BauGB auch der Belang Boden in der planerischen Abwägung angemessen berück-
sichtigt werden. Die Notwendigkeit der Umnutzung landwirtschaftlich genutzter 
Flächen soll begründet werden. 

Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, die Eingriffe in das Schutzgut Boden 
qualitativ/argumentativ oder quantifizierend mittels geeigneter Bewertungsverfahren 

darzustellen. 

Im Falle einer quantitativen Bilanzierung der Eingriffe in das Schutzgut Boden werden 
folgende Verfahren zur Anwendung empfohlen: 

 „Verfahren Rhein-Sieg-Kreis“ (Stand November 2018) 

oder 

 „Modifiziertes Verfahren Oberbergischer Kreis“ (Stand November 2018) 
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Diese beiden Verfahren können auf der Internetseite des Rhein-Sieg-Kreises unter 
dem Titel „Quantifizierende Bewertung von Eingriffen in Böden im Rahmen der 

Bauleitplanung“, Rhein-Sieg-Kreis, Amt für Umwelt- und Naturschutz, November 
2018 abgerufen werden: 

https://www.rhein-sieg-kreis.de/vv/produkte/Amt_66/Abteilung_66.2/195010100000012527.php 

Für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sollen für die landwirtschaftliche Nutzung 
besonders geeignete Böden nur im notwendigen Umfang in Anspruch genommen 
werden (§ 1a Abs. 3 BauGB i. V. m. § 15 Abs. 3 BNatSchG). 

 
Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 
 
 
gez. Klüser 

https://www.rhein-sieg-kreis.de/vv/produkte/Amt_66/Abteilung_66.2/195010100000012527.php


Von: Koordinationsanfrage Vodafone Kabel Deutschland
An: Weiner, Carla
Thema: Stellungnahme S00833088, VF und VFKD, 9. Änderung des Flächennutzungsplanes in der Ortschaft

Roisdorf
Datum: Mittwoch, 26. Februar 2020 16:11:37

Vodafone GmbH / Vodafone Kabel Deutschland GmbH
D2-Park 5 * 40878 Ratingen

Stadt Bornheim - 7.1-Stadtplanung - Carla Weiner
Rathausstraße 2
53332 Bornheim

Zeichen: Netzplanung, Stellungnahme Nr.: S00833088
E-Mail: TDRA-W.Ratingen@vodafone.com
Datum: 26.02.2020
9. Änderung des Flächennutzungsplanes in der Ortschaft Roisdorf

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bedanken uns für Ihr Schreiben vom 22.01.2020.

Wir teilen Ihnen mit, dass die Vodafone GmbH / Vodafone Kabel Deutschland
GmbH gegen die von Ihnen geplante Baumaßnahme keine Einwände geltend
macht. Im Planbereich befinden sich keine Telekommunikationsanlagen unseres
Unternehmens. Eine Neuverlegung von Telekommunikationsanlagen ist
unsererseits derzeit nicht geplant.

Bitte beachten Sie: 
Bei einer Stellungnahme, z.B. wegen Umverlegung, Mitverlegung,
Baufeldfreimachung, etc. oder eine Koordinierung/Abstimmung zum weiteren
Vorgehen, dass Vodafone und Unitymedia trotz der Fusion hier noch separat
Stellung nehmen. Demnach gelten weiterhin die bisherigen Kommunikationswege.
Wir bitten dies für die nächsten Monate zu bedenken und zu entschuldigen.  

Freundliche Grüße
Vodafone GmbH / Vodafone Kabel Deutschland GmbH

Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

mailto:koordinationsanfragen.de@vodafone.com
mailto:Carla.Weiner@Stadt-Bornheim.de




  

Gegründet 1975 als „Bürgerinitiative gegen den Quarzabbau!“ 
Umweltschutz-Preisträger der Stadt Bornheim (1986/2006) und des Rhein-Sieg-Kreises  (1997), Heimat-Preis Bornheim 2019 

Mitglied im Rheinischen Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz e.V. und  
in der Landesgemeinschaft Naturschutz und Umwelt NRW (LNU) e.V. 

 

Landschaftsschutzverein Vorgebirge e.V. - LSV - Vorstand: Dr. Michael Pacyna (Vors.)   02222 - 59 06 
53332 Bornheim - Brenig, Zentwinkelsweg 7 Norbert Brauner (stv. Vors.)  02222 -6 41 46 
Volksbank Köln Bonn eG,   BIC : GENODED1BRS Klaus Benninghaus (Geschäftsführer)   02222 - 16 97 
IBAN : DE78 3806 0186 0211 1220 21 Michael Breuer (Schatzmeister)   02227 - 76 07 
 

 

LSV,  Zentwinkelsweg 7,  53332 Bornheim Bornheim, 1. März 2020 

 

Stadt Bornheim 

- Stadtplanung – 

zu H. Frau Weiner 

Rathaus 

53332 Bornheim 

 

Betreff: Stellungnahme zum Entwurf der 9. Änderung des Flächennutzungsplans in der  

               Ortschaft Roisdorf 

Bezug: Ihr Schreiben Az: 61 20 01 – 9. Änderung vom 22.01.2020 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

zu dem für die Offenlage nach § 3 Abs. 2 BauGB und die Beteiligung der Träger öffentlicher 

Belange erstellten  Entwurf  der 9. Änderung des FNP der Stadt Bornheim nehme ich für den 

Landschafts-Schutzverein Vorgebirge e.V. (LSV) wie folgt Stellung: 

 

 

                                              

(Norbert Brauner) 

 

 

 

Weitere Informationen zu unseren 

Aktivitäten finden Sie unter 

www.lsv-Vorgebirge.de 
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Vorbemerkung: Unsere Stellungnahme beschränkt sich ausschließlich auf den Teil „Begrün-

dung“. Zwar werden bei den auf der Internetseite der Stadt Bornheim aufgelisteten Unterlagen 

zur beabsichtigten Offenlage des Entwurfs der 9. Änderung des FNP u.a. auch bei den Anhängen 

die Anlagen „Allgemeine Ziele und Zwecke der Planung“  und die  „artenschutzrechtlichen Gut-

achten der Stufe 1 zu den parallel laufenden B-Plan-Verfahren Ro 22 und Ro 23“ aufgelistet. 

Diese weisen jedoch den seit langem bekannten Stand auf. Eine Aktualisierung dazu ist nicht er-

sichtlich. Soweit dennoch im Zusammenhang mit der Stellungnahme zum aktuellen Entwurf 

(„Begründung“) Anlass besteht, auch diese früheren Unterlagen einzubeziehen, geschieht dies 

nachfolgend: 

1. Landesplanerische Abstimmung: 

Der LSV nimmt zur Kenntnis, dass die landesplanerische Abstimmung mit der Bezirksregie-

rung Köln inzwischen erfolgt ist und seitens der Bezirksregierung bestätigt wurde, dass die 

Planung, die die Umwandlung von vormals landwirtschaftlich genutzten Flächen in Wohn-

bauflächen vorsieht, nicht den Zielen der Raumordnung und Landesplanung entgegensteht. 

2. Schutzgut Tiere 

Richtigerweise wird unter Abschnitt 2.2.2 darauf hingewiesen, dass die dem Plangebiet be-

nachbarten landwirtschaftlichen Flächen sowie die nahe gelegene rekultivierte Deponieflä-

che einen Lebensraum der streng geschützten Wechselkröte darstellt. Vor diesem Hinter-

grund ist nicht nachvollziehbar, wenn es gleich darauf heißt, „mögliche artenschutzrechtli-

chen Konflikte mit streng oder besonders schützenswerten Tierarten sind laut artenschutz-

rechtlicher Prüfung jedoch nicht zu erwarten“.  

Auch wenn im Umweltbericht zur Änderung eines FNP naturgemäß eine geringere Detail-

tiefe gefordert ist als etwa für einen Umweltbericht in einem B-Plan-Verfahren, sollten im 

vorliegenden Fall durchaus die Erkenntnisse aus den zu den beiden B-Planverfahren Ro 22 

und Ro 23 erstellten Artenschutzrechtlichen Gutachten zugrunde gelegt werden. Wohl ins-

besondere in der Folge der kritischen Anmerkungen unserer Stellungnahmen zum Ro 22 

vom 25.10.2018 und vom 07.10.2019 sowie zum Ro 23 vom 19.07.2018  wurde schließlich 

in einem ergänzenden artenschutzrechtlichen  Gutachten des Fachbüros Ginster vom Febru-

ar 2019 als Maßnahme zur Vermeidung eines Verbotstatbestandes gemäß § 44 BNatSchG in 

unmittelbarer Nachbarschaft der früheren Deponiefläche und anderer angrenzender Freiflä-

chen die Errichtung eines Amphibienzaunes vorgeschlagen, der während der gesamten Bau-

zeit zu erhalten ist. 

Der LSV regt an, diese Festlegung auch in den Umweltbericht zur 9. Änderung des FNP zu 

übernehmen, da offensichtlich insoweit keine neuerlichen Untersuchungen im Rahmen der 

9. Änderung des FNP beabsichtigt sind.  

Die weitere Darstellung, „auch hinsichtlich des Schutzgutes Tiere, Pflanzen und biologische 

Vielfalt sind durch die Änderung des FNP verbesserte Bedingungen zu erwarten, da durch 

das geringere Maß der baulichen Nutzung mehr unversiegelte Fläche vorhanden sein wird, 

als dies durch die Bebauung in einem Mischgebiet der Fall wäre. Dies kann zu mehr Raum 

zum Nisten von Brutvögeln führen“, ist rein spekulativ und wird durch die tatsächlichen 

Verhältnisse vor Ort keinesfalls unterstützt.  

Zum einen handelt es sich bei der Ausweisung der Flächen im gültigen FNP als „gemischte 

Bauflächen“ (M) lediglich um eine noch nicht durch weitergehende B-Pläne unterlegte Pla-

nung. Zum anderen war zu keinem Zeitpunkt durch diese Ausweisung beabsichtigt, die hier 

in Rede stehenden, von jeher landwirtschaftlich genutzten Frei-Flächen einer verdichteten 

Bebauung zuzuführen. Der rein theoretische Ansatz, dass ein Mischgebiet eine höhere bauli-

che Verdichtung ermöglich als ein Wohngebiet, gibt keine Rechtfertigung, daraus „verbes-

serte Bedingungen“ auch für das Schutzgut „Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt“ her-

zuleiten. Das Gegenteil ist der Fall: Es kann nicht geleugnet werden, dass durch die mit der 
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9. Änderung des FNP beabsichtigte Ausweisung als Wohnbaufläche die in Rede stehenden 

Freiflächen zukünftig nahezu vollkommen dem Schutzgut „Tiere, Pflanzen und biologische 

Vielfalt“ entzogen werden. 

Durch diesen kritischen Ansatz soll nicht die Sinnhaftigkeit der Umwandlung der Flächen in 

Wohnbauflächen in Frage gestellt werden. Der dringende Wohnbedarf, die sehr gute infra-

strukturelle Lage der Flächen und die Tatsache, dass mit der beabsichtigten Bebauung der-

selben im Grunde eine sinnvolle Arrondierung des Ortsteils Roisdorf erreicht wird, sind 

auch aus Sicht des LSV gute Gründe, die in Rede stehenden Freiflächen hierfür zu nutzen. 

Eine überzeugende Abwägung zugunsten der Umwandlung der Flächen in Wohnbauflächen 

wird jedoch durch unsachgemäße Argumente eher konterkariert als gefördert. 

3. Unsachgemäße Argumentation (auch) hinsichtlich der Schutzgüter Fläche, Boden, Luft, 

Klima, Landschaft 

Die zuletzt unter Ziffer 2 geäußerte Kritik gilt auch für die hier genannten Schutzgüter. Al-

lein die für die in Rede stehenden Flächen bestehende rein theoretische, aber so nie beab-

sichtigte Möglichkeit einer dichteren Bebauung mit höherer Versiegelung als diese bei 

Ausweisung als Wohnbauflächen gegeben ist, rechtfertigt grundsätzlich nicht die unter den 

Abschnitten 2.2.3, 2.2.4, 2.2.6 und 2.2.7 enthaltenen Schlussfolgerungen. 

Die Ausweisung als Mischgebiet im FNP begründet für sich allein noch keinen Rechtsan-

spruch auf eine dichtere Bebauung als bei der Ausweisung als Wohnbaufläche. Einen 

Rechtsanspruch auf eine bestimmte Art von Bebauung vermittelt grundsätzlich immer erst 

ein entsprechender B-Plan, nicht aber der FNP. Ein B-Plan, der die Aufgabe der landwirt-

schaftlichen Nutzung und vollständige Bebauung mit Wohngebäuden zum Ziel gehabt hätte, 

war  in der Vergangenheit nach Kenntnis des LSV zu keinem Zeitpunkt beabsichtigt. Des-

halb bleibt festzuhalten: 

a) Die mit der 9. Änderung des FNP beabsichtigte Ausweisung der Flächen als Wohnbau-

flächen mit der parallel laufenden Aufstellung der B-Pläne Ro 22 und Ro 23 bewirkt Ver-

lust an Fläche, nicht aber Vermehrung an Fläche im Sinne des Schutzgutes Fläche. 

b) Die mit einer ganzflächigen Wohnbebauung verbundene höhere Versiegelung führt 

selbstverständlich zu einer deutlichen Einschränkung der Funktionsfähigkeit des Boden-

körpers mit entsprechenden erheblichen Auswirkungen. Unzweifelhaft hat die beabsich-

tigte Wohnbebauung erhebliche negative Auswirkungen auf das Schutzgut Boden. 

c) Der Verlust an Freifläche wirkt  sich im Vergleich zu einer bebauten Fläche selbstredend 

negativ auf das Schutzgut Luft und Klima aus. 

d) Selbstverständlich wird das Landschaftsbild durch die beabsichtigte Bebauung der in Re-

de stehenden Flächen nachhaltig verändert. Die an der Herseler Straße, am Fuhrweg, an 

der Koblenzer Straße und entlang des Maarpfades bereits vorhandene Bebauung ändert 

nichts daran, dass die in deren Nachbarschaft befindlichen großen Freiflächen deutlich als 

solche wahrgenommen werden. Die ändert sich mit deren Bebauung grundlegend. 

 

4. Zusammenfassende Bewertung 

Der LSV unterstützt durchaus die mit der 9. Änderung des FNP verfolgte Zielsetzung, die 

im südöstlichen Randbereich des Ortsteils noch vorhandenen näher gekennzeichneten Frei-

flächen zu nutzen, um dort Wohnbauflächen auszuweisen und so einen Beitrag zur Deckung 

des Wohnbedarfs zu leisten. Dies erfordert jedoch eine sachliche Auseinandersetzung und 

Abwägung der gegebenen tatsächlichen Verhältnisse vor allem mit allen örtlich relevanten 

Umweltbelangen. Die Zugrundelegung einer Fiktion „Was wäre, wenn…“, - wird diesem 

Erfordernis nicht gerecht. Es ist deshalb nicht überzeugend, die notwendige  Abwägung im 

Wesentlichen darauf aufzubauen, dass alles viel ungünstiger wäre, wenn man die Auswei-
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sung der in Rede stehenden Flächen im derzeit gültigen FNP als „Gemischte Bauflächen“ 

genutzt hätte, eine viel dichtere Bebauung zu schaffen, als sie nun durch die beabsichtigte 9. 

Änderung in Form von „Wohnbauflächen“ möglich ist. Die bauplanungsrechtliche Auswei-

sung als Wohnbauflächen kann auf der Grundlage der sonstigen Darlegungen in der „Be-

gründung“ auch ohne die hier kritisierten Punkte durchaus mit dringendem Wohnbedarf, der 

anderweitig nicht oder nur schwer gedeckt werden kann, ausreichend begründet werden. 

Hinsichtlich des Schutzgutes Tiere sollten die Erkenntnisse aus den Artenschutzrechtlichen 

Untersuchungen zu den B-Plänen Ro 22 und Ro 23 auch bei der 9.Änderung des FNP aus-

drücklich zugrunde gelegt werden, statt hinsichtlich denkbarer Störungen nur allgemein auf 

die Beachtung von Vermeidungsmaßnahmen hinzuweisen. 







Von: haris.keranovic@westnetz.de
An: Weiner, Carla
Thema: Herseler Straße, Bornheim
Datum: Montag, 2. März 2020 08:48:16

Sehr geehrte Damen und Herren,
 
für das obige Bauvorhaben haben Sie eine Planauskunft angefordert. Hierbei wurde festgestellt,
dass 110-kV-Hochspannungsleitungen betroffen sind. Die Anfrage wurde deshalb an uns
weitergeleitet.
 
Für unsere Stellungnahme benötigen wir die folgenden Unterlagen:
 
•             Übersichtsplan
•             Lageplan mit eingetragenem Bauvorhaben
•             Beschreibung der Maßnahme
•             Ihre Postanschrift
 
Bevor das Vorhaben in der Nähe der Hochspannungsleitung nicht abschließend mit uns
abgestimmt worden ist, kann mit den Arbeiten im Bereich der Hochspannungsleitung nicht
begonnen werden.
 
Bitte senden Sie uns deshalb kurzfristig die v. g. Unterlagen an
Stellungnahmen@westnetz.de
 
Diese Stellungnahme betrifft nur die von uns betreuten Anlagen des 110-kV-
Hochspannungsnetzes.
 
 
Mit freundlichen Grüßen
 
Westnetz GmbH
DRW-S-LK-TM
Florianstraße 15 - 21, 44139 Dortmund
 
Geschäftsführung: Diddo Diddens, Dr. Jürgen Grönner, Dr. Stefan Küppers
Sitz der Gesellschaft: Dortmund
Eingetragen beim Amtsgericht Dortmund
Handelsregister-Nr. HRB 30872
USt-IdNr. DE325265170

mailto:haris.keranovic@westnetz.de
mailto:Carla.Weiner@Stadt-Bornheim.de








Von: bauauskunft@westnetz.de
An: Weiner, Carla
Thema: Planunterlagen Projekt: Änderung Flächennutzungsplan - 2020.03.02-08.36.57.980_8009
Datum: Montag, 2. März 2020 08:39:05

logo

Grid Online Westnetz GmbH

Sehr geehrte Damen und Herren, 

vielen Dank für Ihre Anfrage. 

Anbei erhalten Sie die angeforderten Planunterlagen. Über den Downloadlink können Sie diese 21 Tage lang herunterladen. Danach werden sie aus unserem Downloadbereich
entfernt. 

Sofern Sie die Unterlagen nicht bereits heruntergeladen haben, steht Ihnen folgender Link zur Verfügung: 

https://bauauskunft.westnetz.de/BauAuskunftService/servlet/DownloadExtern?
t=rqfBWAGYrxaxD%2FAg8hPgLfmPbqQf0P97KrCdwTGNJ59amfpXlsxO5NOsxExGuVfK&i=0798e15f5f4fba53291df15c283f34cb&s=ffe4f740d2f2e1b59bc48fb8454bddde&c=1&k=128

Um den Download zu starten klicken Sie bitte auf den Link, oder kopieren Sie diesen in die Adresszeile Ihres Browsers. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Team Grid Online Westnetz GmbH 

Geschäftsführung: Diddo Diddens, Dr. Jürgen Grönner, Dr. Stefan Küppers 
Sitz der Gesellschaft: Dortmund 
Eingetragen beim Amtsgericht Dortmund 
Handelsregister-Nr. HRB 30872 
USt-IdNr. DE325265170 

Kontakt 
Datenschutzerklärung 

mailto:bauauskunft@westnetz.de
mailto:Carla.Weiner@Stadt-Bornheim.de
https://bauauskunft.westnetz.de/BauAuskunftService/servlet/DownloadExtern?t=rqfBWAGYrxaxD%2FAg8hPgLfmPbqQf0P97KrCdwTGNJ59amfpXlsxO5NOsxExGuVfK&i=0798e15f5f4fba53291df15c283f34cb&s=ffe4f740d2f2e1b59bc48fb8454bddde&c=1&k=128
https://bauauskunft.westnetz.de/BauAuskunftService/servlet/DownloadExtern?t=rqfBWAGYrxaxD%2FAg8hPgLfmPbqQf0P97KrCdwTGNJ59amfpXlsxO5NOsxExGuVfK&i=0798e15f5f4fba53291df15c283f34cb&s=ffe4f740d2f2e1b59bc48fb8454bddde&c=1&k=128
mailto:bauauskunft@westnetz.de?subject=Ihre%20Kontaktanfrage
https://bauauskunft.westnetz.de/BauAuskunftService/custom/wbau/docs/Datenschutz.pdf
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In dem von Ihnen zur Auskunft angefragten Bereich  
sind Anlagen oder Anlagenteile des  

Stromversorgungs-Übertragungsnetzes (Hoch- und  
Höchstspannungsversorgungseinrichtungen) betroffen! 

 
Ihr Vorgang wurde an den zuständigen Fachbereich 
zur Bearbeitung weitergeleitet. Von dort erhalten 

sie eine gesonderte Stellungnahme. 
 

Bei Rückfragen senden Sie bitte eine Mail an: 
Stellungnahmen@Westnetz.de 

 

Achtung!



Sehr geehrte Damen und Herren, 

vielen Dank für Ihre Anfrage und Überlassung von Planunterlagen im Zuständigkeitsbereich der 
Westnetz GmbH. 

Wir weisen Sie darauf hin, dass in absehbarer Zeit der Support der manuellen Planauskunft 
eingeschränkt wird. 

Um auch in Zukunft einen zeitnahen Service zu gewährleisten, stellt die Westnetz GmbH eine 
gebührenfreie Online-Planauskunft zur Verfügung. 

https://bauauskunft.westnetz.de 

Die Systemvoraussetzungen zur Nutzung des Auskunftssystems sowie eine Bedienungsanleitung 
werden Ihnen online zur Verfügung gestellt. 

Für Ihre Bemühungen und Teilnahme am Online-Service: Vielen Dank! 

Mit freundlichen Grüßen 
Team Assetnahe Aufgaben 
Team Planauskunft 

 

Westnetz GmbH 
Regionalzentrum Westliches Rheinland 
Netzplanung Assetnahe Aufgaben 
Kuchenheimer Straße 1-3 
53881 Euskirchen 

mailto: Planauskunft-RZW@westnetz.de 

web: https://bauauskunft.westnetz.de 

 

Geschäftsführung: Dr. Jürgen Grönner, Dr. Stefan Küppers 

Sitz der Gesellschaft: Dortmund 

Eingetragen beim Amtsgericht Dortmund 

Handelsregister-Nr.: HRB 30872 

UST-IdNr. DE325265170 

https://bauauskunft.westnetz.de/
mailto:Planauskunft-RZW@westnetz.de
https://bauauskunft.westnetz.de/
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